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Welchen Zweck hat dieses Datenformblatt? 
Dieses Datenformblatt dient gemäß den Vorgaben nach § 54 
des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) der Erfüllung der 
Transparenzvorgaben für Verträge, die eine 
Datenkommunikation durch ein intelligentes Messsystem 
(„iMS“) auslösen. In diesem Datenformblatt erhalten Sie einen 
Überblick über die erhobenen und verwendeten Daten durch 
das intelligente Messsystem und wer welche Daten von wem 
wie oft und zu welchem Zweck erhält. Diese Information ist für 
Sie relevant, sofern bei Ihnen ein intelligentes Messsystem 
verbaut ist. 

Die EnBW ODR behält sich vor dieses Datenformblatt, soweit 
erforderlich, nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur 
anzupassen und Ihnen zur Verfügung zu stellen, sobald die 
Bundesnetzagentur entsprechende Vorgaben für ein 
standardisiertes Datenformblatt vorgegeben hat. 

Welche Daten werden verarbeitet? 
Sofern Ihre Messstelle mit einem iMS ausgestattet ist, erhebt 
und verarbeitet das iMS Daten über 

- den jeweiligen tatsächlichen Stromverbrauch 
- in Kombination mit den Nutzungszeiten. 

Diese Daten werden Ihrer Messstelle zugeordnet. Nutzen Sie 
die Messstelle als Privatperson, handelt es sich bei den vom 
iMS verarbeiteten Daten um personenbezogene Daten im Sinne 
von Art. 4 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Dies gilt auch, wenn Sie die Messstelle bspw. als Freiberufler 
oder Selbstständiger nutzen. 

Wer erhält diese Daten von wem, wie oft und zu welchem 
Zweck? 
Das Messstellenbetriebsgesetz sieht einen strikten Schutz Ihrer 
Daten vor. Nur die nach § 49 MsbG sog. berechtigten Stellen 
erhalten die vom iMS verarbeiteten Daten. Die EnBW ODR wird 
zur Visualisierung Ihrer Zählerstandsdaten im Portal der EnBW 
ODR und zur Zuordnung dieser Werte als Grundlage zur 
Berechnung Ihrer Durchschnittspreise Ihre Daten an den 
beauftragten Dienstleister Exnaton AG, Zeughausstrasse 31 
8004 Zürich Schweiz, übermitteln. Sie können jedoch in die 
Übermittlung Ihrer Daten an weitere Berechtigte einwilligen, 
wenn Sie es wünschen. Beispielsweise können Sie gegenüber 
dem Messstellenbetreiber veranlassen, dass Ihre 
Verbrauchsdaten z.B. zu Analysezwecken an einen Dienstleister 
übermittelt werden sollen. Die bereits durch das MsbG 
definierten berechtigten Stellen sind Messstellenbetreiber, 
Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber und 
Energielieferanten. Jede berechtigte Stelle erhält die Daten nur, 
soweit sie für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind und damit 
je nach Zweck in unterschiedlicher Granularität (Datendichte), 
zu unterschiedlichen Zwecken und je nach Zweck 
unterschiedlich oft. 

  

Der für die Messstelle zuständige Messstellenbetreiber erhebt, 
verarbeitet und übersendet regelmäßig Daten an den Verteil-
netzbetreiber, den Übertragungsnetzbetreiber und an den 
Energielieferanten zwecks Abwicklung der Belieferung. 

Der Umfang der Messwertverarbeitung hängt von Ihrem 
gewählten Produkt/Tarif und von Ihrem Jahresverbrauch ab: 

- Datensparsamer Eintarif 
- Doppeltarif (z. B. HT/NT-Tarif) / zeitvariabler Tarif 
- Zählerstandsgang/Lastgang 

(grundsätzlich unabhängig von der Höhe des 
Jahresstromverbrauchs sowie bei einer steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung, die in den Anwendungsbereich 
nach § 14a Energiewirtschaftsgesetzes fällt. 

Bei der gesetzlich vorgesehenen Datenübermittlung nach § 60 
Absatz 3 MsbG von Letztverbrauchern mit einem 
Jahresstromverbrauch bis einschließlich 6.000 kWh, hinter 
deren Netzanschluss weder eine steuerbare 
Verbrauchseinrichtung nach § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes noch eine Anlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz betrieben wird, sehen die gesetzlichen 
Vorgaben in § 52 Absatz 3 MsbG verpflichtend eine 
Pseudonymisierung von Last- oder Zählerstandsgängen vor. 

Datenübermittlung an den Verteilnetz- und Über-
tragungsnetzbetreiber: 
Für den datensparsamen und den Doppel- bzw. zeitvariablen 
Tarif wird am Monatsende vom Messstellenbetreiber an den 
Verteilnetzbetreiber der Gesamtzählerstand des Vormonats 
übermittelt. Bei einem Doppel- bzw. zeitvariablen Tarif werden 
zusätzlich der HT (Hochtarif)- und der NT (Niedertarif)-
Registerstand übermittelt. Die Übermittlung an den 
Verteilnetzbetreiber dient der Abrechnung der Netznutzung. 

Bei der Übermittlung im Rahmen der Zählerstandsgang- oder 
Lastgangmessung erhält der Verteilnetzbetreiber/Über-
tragungsnetzbetreiber vom Messstellenbetreiber einmal täglich 
vom Vortag Viertelstunden-Verbrauchswerte zum Zweck der 
Bilanzierung bzw. Abrechnung. 

Nach §56 MsbG kann der Messstellenbetreiber im Auftrag des 
Verteilnetzbetreibers in folgenden Fällen auch ohne Ihre Ein-
willigung Netzzustandsdaten erheben: 

1. an Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und 

2. an steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in Nieder-

3. an Zählpunkten mit intelligentem Messsystemen; im 

dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, 

spannung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes und 

Übrigen an Zählpunkten mit einem Jahresstromverbrauch 
von über 20.000 kWh 

Datenübermittlung an den Energielieferanten 
Die EnBW ODR als Ihr Energielieferant erhält die Messdaten 
analog zum beschriebenen Datenumfang-/übermittlung an den 
Verteilnetzbetreiber zu Zwecken der Abrechnung der 
Stromlieferung. 

Generell können zu den aufgeführten Datenübermittlungen 
auch weitere stattfinden, wenn Sie diese in Auftrag geben. Dies 
ist bspw. der Fall, wenn Sie im Rahmen eines 
Vertragsverhältnisses mit der EnBW ODR als Ihren 
Energielieferanten ein bestimmtes Produkt gewählt haben, 
welches eine weitergehende Datenübermittlung an die EnBW 
ODR zum Gegenstand hat. Weitere Datenübermittlungen 
können auch durch eine Änderung in der Vertragsbeziehung 
(Lieferantenwechsel), einen Zähler- oder Tarifwechsel oder 
einen Umzug ausgelöst werden. Hierbei werden die 
vorgenannten tarifabhängigen Zählerstände an die berechtigten 
Stellen übermittelt. 

 
 
 
 


	Stand 1. April 2025   
	Welchen Zweck hat dieses Datenformblatt? 
	Welche Daten werden verarbeitet? 
	Wer erhält diese Daten von wem, wie oft und zu welchem Zweck? 
	Datenübermittlung an den Verteilnetz- und Über-tragungsnetzbetreiber: 
	Datenübermittlung an den Energielieferanten 



